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1. Allgem ine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

Diese Fried ssatzung gilt für den im Gebiet der ortsgemeinde Deudesfeld gelegenen und
Friedhof.

§ 2 Friedhofszweck

of ist eine nicht rechtsfähige Anstalt (öffentliche Einrichtung) der Ortsgemeinde
Deudesfeld.

(2) Er dient Bestattung derjenigen Personen, die
a) bei ih Tode Einwohner der Ortsgemeinde Deudesfeld waren,
b) ein nderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte haben oder
c) ohne inwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 sätze 2 und 3 BestG zu bestatten sind.

(3) Die B anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der

§ 3 Schließung und Aufhebung
Itung.

(1) Der Fri oder Teile des Friedhofs können ganz oder teilweise für weitere
oder anderen Zwecken gewidmetoder Beisetzungen gesperrt (Schließung)

bung)-vgl.§TBestG-

(2) Durch d schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen
Soweit durch die Schließung das Recht auf weitere Bestattungen oder

in Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten
für die restli Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungs-oder Beisetzungsfalles

andere Wahl- bzw. Urnengrabstätte zur Verfügung gestellt. Außerdem kann
ng verlangen, soweit die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist

verloren. Die
I Aufhebung geht die Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestätte der Toten
in Reihen- oder Urnenreihengrabstätten Bestatteten werden, falls die Ruhezeit

elaufen ist, die in wahl- oder urnenwahlgrabstätten, falls die Nutzungszeit
noch nicht a
umgebettet.

laufen ist, auf Kosten der Ortsgemeinde Deudesfeld in andere Grabstätten

oder Aufhebung werden öffentlich bekannt gemacht. Der
einer Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte erhält außerdem einen

eid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder über das Einwohnermeldeamt zu

stermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig
Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten den Nutzungsberechtigten, bei Reihen-
ngrabstätten - soweit möglich - einem Angehörigen des Verstorbenen

-3-
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dem F

abstätten werden von der ortsgemeinde Deudesfeld auf ihre Kosten
den Grabstätten auf dem aufgehobenen bzw. geschlossenen Friedhof oder
'steil hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des

Nutzun

2. Ordnun vorschriften

(1) Der Fri

§ 4 öffnungszeiten

hof ist während des Tages bis zum Beginn der Dunkelheit für den Besuch
anderen Zeiten darf der Friedhof nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltunggeöffnet. Zu

betreten

(2) Die F ng kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes
oder einze Friedhofsteile vorübergehend untersagen.

§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
(1) Die ;her haben sich auf dem Friedhof der würde des ortes entsprechend zu

Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder 10 Jahren dürfen den Frledhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.

(3) Auf dem ist insbesondere nicht gestattet,
a) die mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; Kinderwagen und Rollstühle sowie

H zurBeförderung von Material zur Grabherrichtung, leichte Fahrzeuge von
n Gewerbetreibenden und Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung sind

ommen,
aller Art, sowie gewerbliche Dienste anzubieten,

der

b)
c)

d)

e)

0

s)
h)
i)

n- und Feiertagen und in der Nähe einer
feier störende Arbeiten auszuführen,

Bestattung, Beisetzung

ohne Zustimmung

oder

ohne
Friedh
Dru
den F
zu

(4) Feiern
Veranstaltu

Auftrag eines Nutzungsberechtigten bzw.
sverwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren,

zu verteilen,
ldhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen oder
hädigen,

Abrau außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzuladen,
Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubringen,
zu , zu lärmen und Musikwiedergabegeräte zu betreiben.

Die Fried Itung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des
Fried und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

nd andere nicht mit einer Bestattung/Beisetzung zusammenhängende
ln bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverurraltung; sie sind spätestens vier

Tage vorher nzumelden.

(5) Die Anlie
und ähn
Materialien
Ausnahmen

tg und das Venvenden von Trauergebinden, Kränzen, Blumengestecken
Grabschmuck, welche nicht aus natürlichen, biorogisch abbaubaren

, ist nicht gestattet. Nicht erlaubt sind Kunststoffe aller Art mit

3

Vasen und Grablichter.
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§ 6 Ausführen gewerblicher Arbeiten
(1) Der N
Dienstleistu

(2) Tätig
und

(3) Sofern
Bedenken

wiederholt
derartigen

(a) Die
ergangenen
sie oder ih
schuldhaft

(5) Un
während

wurden, dü

sortieren.
Steinmetzfir
zwischen zu

(4) Aschen
andernfalls

(5) ln jedem

tngsberechtigte hat der Friedhofsverwaltung die Beauftragung von
gserbringern anzuzeigen.

r können nur solche Dienstleistungserbringer, die in fachlicher, betrieblicher
Hinsicht zuverlässig sind.

Ausführung icher Arbeiten kann entzogen werden, wenn der Gewerbetreibende

s der Friedhofsverwaltung innerhalb von vier wochen nach Anzeige keine
neldet werden, können Arbeiten ausgeführt werden. Die Zulass-ung zur

19n die- Bestimmungen der Friedhofssatzung verstoßen hat und wegen eines
Verstoßes bereits zweimal schrifilich ermahnt worden ist.

>ibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu
ungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle schäden, die

Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen
rsachen.

19t § S Abs. 3 Buchstabe c dürfen gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen nur
Öffnungszeiten gemäß § 4 Abs. 1-durchgeführt werden. ln den Fällen des § 4

stitute möglich. Die Schlüssel, die durch die Friedhofsverwaltung ausgegeben
n an Dritte nicht weitergegeben werden.

er_Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder inr Zustand zu bringen. Die Gewerbetreibenden dürfen ,i,f d"n Friedhöfen

Abs. 2 s gewerbliche Arbeiten ganz untersagt. Ausnahmen sind nur für äie
Bestattung

(6) Die für Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen
nur und nur an stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Bei
Beendigung
einen
Abraum nur an den dafür vorgesehenen Stellen ablagern. Gä(nerische Abfälle sind zu

gebaute Denkmale, Einfassungen, Fundamente und platten sind von den
en in jedem Fall mitzunehmen und zu deren Lasten bis zum Wiederaufbau
lagern bzw. zu entsorgen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den

W mestellen der Friedhöfe gereinigt werden" Bei der Grabpflege ist der § 5 Abs.
3zu

3. Allgeme Bestattungsvorschriften

§ 7 Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit
(1) Jede iattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwaltung

Für die Beisetzung von Aschen gilt § 15. Bestattungen sollen spätestens 7
nach Eintritt des Todes erfolgen (§ 15 BestG).

anzumelden.

(2) Wird Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen
Wahlg rabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen"

(3) Die ofsverwaltung setzt ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den
td der zuständlgen Religionsgemeinschaft fest.Angehörigen

etne

issen spätestens zwei Monate nach der Einäscherung beigesetzt
rden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen (Verantworttichen

werden,
gem. § 9

BestG) in U rnenreihen g rabstätte beig esetzt,

mit ihrem
arg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch gestattet, eine Mutter
t über ein Jahr alten Kind in einem sarg zu bestatten" Mit Zustimmung der

F tung können auch Geschwister im Alter bis zu einem Jahr in einem sarg

4
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§ 8 Särge

e müssen festgefügt und so abgedichtet sein,
ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht schwer

dass jedes Durchsickern von
verrottbar sein, soweit nichts

(1) Die Sä
Feuchtigkeit
anderes ch vorgeschrieben ist.

(2) Die sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein
Sind in
Friedhofs

nahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der
bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur
Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.

Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsvetwaltung. Die
kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden; bei
innerhalb der Ortsgemeinde im ersten Jahre der Ruhezeit nur bei Vorliegen

(3) Es sind r Urnen aus Weißblech oder einem leicht verrottbaren Material zulässig.

§ 9 Grabherstellung

(1) Die r werden von dem Friedhofspersonal bzw. den Beauftragten der
Fri ng ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tief
Oberkante

(3) Die Grä für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,50 m starke
Erdwände t sein. Für Urnenbeisetzungen gelten 0,30 m starke Erdwände

(4) Der Nutz
Sofern beim

hat Grabzubehör vorher auf seine Kosten entfernen zu lassen
Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch die

den Nutzung
entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch
iigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten.

§ 10 Ruhezeit

Die für Leichen von Verstorbenen im Alter bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
5. Lebensjahrbeträgt 20 J . Die Ruhezeit für Leichen von Verstorbenen ab vollendetem

beträgt 30 J re. Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.

(1) Die Ruhe

§ 11 Umbettungen

Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) u von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen
gesetzlichen
Zustimmung
Umbettung
etnes
Reihengra

(3) Nach
vorheriger

Die O
Umbett

öffentlichen
reihengrabstätte

lnteresses.
in eine

Umbettungen aus einer
andere Reihengrabstätte

/Urnenre bstätte sind innerhalb desselben Friedhofes nicht zulässig. § 3 Abs. 2 bleibt
unberührt.

(4) Umbettu n erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt sind bei Umbettungen aus
Reihengra rabstätten die Verantwortlichen nach § 9 Abs. 1 BestG, bei
Umbettu

der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste können mit
mung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten umgebettet werden.

aus Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte.
einde Deudesfeld ist bei dringendem öffentlichen lnteresse berechtigt,
vorzunehmen.



N

a)

b)

(5) u
auch eines
Umbettung.

n werden
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von der Friedhofsvenrualtung durchgeführt. Sie kann sich dabei
Unternehmers bedienen. Sie bestimmt den Zeitpunkt dergewerblichen

(6) Die n der umbettung und den Ersatz von schäden, die an benachbarten
Grabstätten Anlagen durch eine umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen.

(7) Der der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine umbettung nicht
unterbroche oder gehemmt.

(8) Leichen Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf behördliche
Anordnung hin ausgegraben werden.

n

oder

4. Grabs

(1) Die

§ {2 Allgemeines, Arten der Grabstätten

werden unterschieden in
rabstätten für Kinder bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres (Kindergräber)
rabstätten für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr

abstätten,
als Reihen- und Wahlgrabstätten,

rabstätten

(2) Die z der Grabstätten regelt die Friedhofsverwaltung.

bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen können Rechte
Satzung erworben werden. Es besteht kein Anspruch auf Verleihung des

an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit

§ 13 Reihengrabstätten

sind Grabstätten (Einzelgräber) für Erdbestattungen, die der Reihe
nd im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden schriftlich

zugeteilt
möglich.

Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechts an der Reihengrabstätte ist nicht

(2) Es eingerichtet:
a) Einzel
b) Einzel

bfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr,
für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr.

a)
b)
c)
d)
e)

(3) Die G
nur nach

der Umgebu

(1) Reiheng
nach belegt

(3) ln jeder
eine Leiche

Reih
Wah
Urne

ihengrabstätte darf - außer in den Fällen des § 7 Abs. 5 und des § 13 a - nur
werden.

(4) Das Abrä von Einzelgrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten
wird drei vorher öffentlich bekannt gemacht.

(5) Die G haben folgende Maße:

für V bis zu 5 Jahren
Länge ,50 m, Breite 0,60 m

bene über 5 Jahre
,00 m, Breite 0,90 m

für V

6

Länge
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§ 13 a Gemischte Grabstätten
(1) Ein grabfeld nach §13 Abs. 2 Buchst. b) kann durch Beschluss des
Ortsg rats in ein Grabfeld mit gemischten Grabstätten umgewidmet werden.

(2) Gem Grabstätten sind bereits durch eine Erdbestattung belegte Einzelgräber (§ 13
Abs. 1), in auf Antrag des Nutzungsberechtigten zusätzlich die Beisetzung einer
Asche werden kann. Die Grabstätte gilt hinsichtlich der zweiten Bestattung als
Urnenwahlg tte nach § 15 Abs. 3.

(3) Die des Nutzungsrechts der Grabstätte richtet sich nach der Ruhezeit der ersten
Bestattung. zusätzliche Beisetzung einer Asche darf im Einzelfall nur dann erfolgen,
wenn die nde Ruhezeit nach der ersten Bestattung noch mindestens 15 Jahre
beträgt. Verlängerung der zuerst verliehenen Ruhezeit ist ausgeschlossen.

§ 14 Wahlgrabstätten
(1) Wahlgra sind Grabstätten
Zahlung
(Nutzung

(2) Es wird
dem N

einstelligen
Grabstätten

(4)
Ruhezeit die

festgesetzten Gebühr
verliehen wird.

für Erdbestattungen, an denen auf Antrag nach
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 

..35 
Jahren

ne Urkunde, die Beginn und Ende des Nutzungsrechts enthält, ausgestellt. Aus
srecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege des Grabes.

(3) Wahlgra en werden als ein- oder zweistellige
stätten können neben 1 Sarg bis maximal 2

Grabstätten vergeben. ln den
Urnen bzw. in den zweistelligen
4 Urnen beigesetzt werdennnen neben den 2 Särgen bis maximal

der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur stattfinden, wenn die
Nutzungszeit nicht überschreitet oder das Nutzungsrecht für die Zeit bis zum

Ablauf der verlängert worden ist.

(5) Das N srecht kann nur einmal für die gesamte Wahlgrabstätte wiederverliehen
werden. Die leihung erfolgt auf Antrag nach den in diesem Zeitpunkt geltenden
Bestimm über den lnhalt des Nutzungsrechts und die zu zahlenden Gebühren,

(6) Schon der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Nutzungsberechtigte für den Fall
sernes aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis einen Nachfolger im
Nutz bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen. Wird
bis zu sei Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in
nachstehen Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit
deren Zusti

a) auf den
b) auf die
c) auf die
d) auf die

rlebenden Ehegatten,

kel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,

e) auf die r,
auf sonstige

lnnerhalb einzelnen Gruppen wird unter Ausschluss der übrigen Angehörigen der
Gruppe die Jahren älteste Person nutzungsberechtigt.

(7) Der ige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht auf eine Person aus dem
Kreis der in 6 Satz 2 genannten Personen übertragen. Der Rechtsnachfolger hat bei der

lassen
das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu
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(8) Der
ergangenen
etnes ungsfalles über andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung und der

abstätte zu entscheiden,Pflege der

(e)
zeit

Das N srecht an teilbelegten Grabstätten kann erst nach Ablauf der letzten Ruhe-
werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich.

(10) Bei Rückgabe von wahlgrabstätten erfolgt keine Erstattung an den
igten.

(11) Die lgrabstätten haben folgende Maße:
a) Ei : Länge 2,00 m, Breite 1,00 m
b) rabstätte: Länge 2,00 m, Breite 2,00 m

§ 15 Urnengrabstätten
(1) Aschen beigesetzt werden

a) in nreihengrabstätten,
b) inU rabstätten

(2) Urnen

llige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser satzung und der dazu
legelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet zu wärden, bei Eintritt

rngrabstätten sind Aschenstätten, die der Reihe nach belegt und erst im
ie Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung abgegeben werden.

grabstätten sind Aschenstätten, für die auf Antrag ein Nutzungsrecht für die
Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. ln einer Urnenwahlgrabstltte dürfen bis

zu vter beigesetzt werden.

(4) Die

Todesfall auf

(3) u
Dauer von

sind eine

(6) Die
a)
b)

Die

Trägers der uerbestattungsanlage über die Einäscherung beizufügen.

(5) Soweit s aus der satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für
Reihen- und abstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten.

ng ist bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzumelden. Der Anmeldung
rtigung der standesamtlichen sterbeurkunde und die Bescheinigung des

abstätten haben folgende Maße:
äber: Länge 0,70 m, Breite 0,70 m

hlgräber: Länge 0,70 m, Breite 1,40 m

uns, die Antase 
t ::t:fffi"ffi; von Ehrengrabstätten obliegt

ausschließli dem Friedhofsträger.

8



9-

5. Gesta ng der Grabstätten

(1) Auf
Gestaltung
(§§ 20 und

(2) G
festgelegt.

(3) Bei der
Grabfeld
Entscheidet
die Verpflic

Friedhof
rschriften (§ 18)
eingerichtet.

§ 17 Wahlmöglichkeit

werden neben den Grabfeldern mit allgemeinen
auch Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften

(4) Wird von
wird eine

bei ei
Höhe

§ 18 Allgemeine Gestaltungsvorschriften

Jede ist so zu gestalten und an die umgebung anzupassen, dass die würde des
Friedhofes in

6. Grabma

seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird

(1) Liegende

§ 19 Gestaltung der Grabmale in Grabfeldern

mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften

Grabmäler (Grabplatten, Abdeckung mit Kies) sind nur zugelassen, wenn ein
Drittel der
Abdeckung

che für gärtnerische Arbeiten zut Bepflanzung frei bleibt. Ganze
sind nicht zugelassen. Hiervon ausgenommen sind Urnengräber.

(2) Grabm sind mit folgenden Maßen zulässig; sie dürfen nicht über die Grenze des
Grabes hinausragen:

a) Rei
1.

2.

bstätten für Verstorbene bis zu 5 Jahren:
Grabmale:

bis 0,80 m, Breite bis 0,50 m

bis 0,60 m, Höchstlänge 0,60 m

b) Reih für Verstorbene über 5 Jahre:
1. Grabmale:
Höhe 1,20 m, Breite bis 0,80 m
2. Li ende Grabmale
Breite 0,60 m, Höchstlänge 0,60 m

Wah
1. Grabmale:

c)

mit besonderen Gestaltungsvorschriften sind in einem Belegungsplan

einer Grabstätte bestimmt der Antragsteller, ob diese in einem
allgemeinen oder mit besonderen Gestaltungsvorschriften liegen soll.
sich für eine Grabstätte mit besonderen Gestaltungsvorschriften, so besteht
ng, die Gestaltungsvorschriften dieser Friedhofssatzung einzuhalten. Eine
schriftliche Erklärung ist durch den Antragsteller zu unterzeichnen.

ieser Wahlmöglichkeit nicht rechtzeitig vor der Bestattung Gebrauch gemacht,
stätte i m Fried hofsteil m it allgemeinen Gestaltungsvorschrift en zu getei lt.

und zweistelligen Wahlgräbern

I

1,20 m



auch

Urn

(1) Die
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Breite
b) bei

2 Grabmale:
bei ei stelligen Wahlgräbern

0,50 m, Länge 0,70 m bis 0,90 m
:weistelligen Wahlg räbern
bis 0,75 m, Länge 0,80 bis 1,20 m

rabstätten:
U
1

2.
Grö

(3) Der Fri

(2) Der An
Maßstab

Verstoßes
begonnen
geltenden F

(4) Das V

reihengrabstätten:
Grabmale:

Höhe 0,70 m
Grabmale:

0,40 x 0,40 m

hlgrabstätten:
Grabmale

1,00 m
Grabmale:

0,60 x 0,60 m

kann Ausnahmen von den
bauliche Anlagen zulassen, soweit

Vorschriften der Absätze
er es unter Beachtung

1.S
Höhe
2. Li
Größ

1 und2
des § 18

und
für

vertretbar

§ 20 Gestal ng der Grabmale in Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften

1) Die Gr ale in Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften sind nur liegend und
aus Natu in (Basalt) zulässig. Die Grabmale werden von der Friedhofsvenrualtung zur
Verfügung
Grasnarbe

t und eingebaut. Das liegende Grabmal hat mit der Oberkante der

(2) Die Gr
(Urnenreihe

werden für Erdbestattungen (Reihengräber) und Urnenbeisetzungen
ber) ausgewiesen. Die liegenden Grabmale haben folgende Maße

Reiheng : Breite 0,50 m, Länge 0,50 m

§21 E

bstätte: Breite 0,30 m, Länge 0,30 m

und Andern von Grabmalen

ng und jede Veränderung von Grabmalen sind der Friedhofsverwaltung
anzuzeigen der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofssatzung entspricht.

ießen.

sind beizufügen der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im
unter Angabe des Materials und seiner Bearbeitung.

n die Friedhofssatzung geltend gemacht werden. Vor Ablauf des Monats darf
, wenn die Friedhofsveruraltung schriftlich die Übereinstimmung mit der

bestätigt

erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche
Einreichen der Anzeige errichtet bzw. geändertAnlage ni

(3) Mit dem darf einen Monat nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen
werden, wen seitens der Friedhofsvenrualtung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines

10

worden ist.
binnen eines Jahres nach
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§ 22 Standsicherheit der Grabmale

Die Grab e sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemeinen anerkannten Regeln
des ks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind

und auch im Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können
Satz 1 gilt fü sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

§ 23 Verkehrssicherungspflicht für Grabmale

jährlich ral - im Frühjahr nach der Frostperiode und im Herbst. Verantwortlich dafür ist

nd Urnenreihengrabstätten, wer den Antrag auf Zuteilung der Grabstätte (§ 13)bei Reihen-
gestellt hat; i Wahl- und Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte.

(2) Scheint ie Standsicherheit eines Grabmals, einer sonstigen baulichen Anlage oder von

Teilen da
unverzügl

r gefährdet, ist der für die Unterhaltung Verantwortliche (Abs. 1) verpflichtet,
die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

(3) Bei r im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen
rßnahmen (2.B. Umlegen von Grabmalen) tretfen; wird der ordnungswidrigeSicherung

Zustand schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer
n angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung dazu auf Kosten

des V tlichen berechtigt. Sie kann das Grabmal oder Teile davon entfernen. Die

Deudesfeld ist verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate aufzubewahren.
Satz 4 gilt entsprechend. lst der Verantwortliche nicht bekannt oder Über das

=ldeamt nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche
Bekanntm und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, dass für die Dauer von einem

wird.Monat

§ 24 Entfernen von Grabmalen

(1) Vor Ab der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger
Zustimmu der Friedhofsverwaltung entfernt werden

(1) Die Gra
Zustand zu

Ortsgemein

§ 24 Abs. 2

(2) Nach
Nutzun
Grabstätten
innerhalb ei

abholen,

und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem
. Sie sind zu überprüfen oder überprÜfen zu lassen, und zwar in der Regel

auf der Ruhezeit bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten, nach Ablauf der

bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten oder nach der Entziehung von

und Nutzungsrechten sind die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen
Frist von drei Monaten zu entfernen. Auf den Ablauf der Ruhezeit bzw. der

Nutzu wird durch öffentliche Bekanntmachung hingewiesen. Kommt der Verpflichtete
dieser nicht nach, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte

abräumen lassen. Lässt der Verpflichtete das Grabmal nicht binnen drei Monaten
es entschädigungslos in das Eigentum der Ortsgemeinde Deudesfeld über.

Sofern von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der jeweilige

V die Kosten zu tragen.

7. Herric n und Pflege der Grabstätten

§ 25 Herrichten und lnstandhalten der Grabstätten

(1) Alle G müssen im Rahmen der Vorschriften des § 18 hergerichtet und dauernd

instand geh ten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen

sind unverzüglich- von den Grabstätten zu entfernen und an den dafÜr

Plätzen zu entsorgen. Unzulässig ist es, die Grabstätten mit Bäumen und
und Krä

en Sträuchern mit einer Wuchshöhe über 1,50 m zu bepflanzen.

11
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)rrichtung und die lnstandhaltung ist bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten
der Grabzuweisung (Verantwortlicher gemäß s g BestG), bei wahl- und

Urnenwahlg bstätten der Nutzungsberechtigte verantworflich.

(3) Die für Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und
mit einen Friedhofsgärtner beauftragen.pflegen oder

(2) Für die
der lnhaber

(4) Reihen-
Bestattung,
Verleihung d

Die He

innerhalb

Erlaubnis
bestimmte
sind.

und Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb
ahl- und Urnenwahlgrabstätten innerhalb von

sechs Monaten nach
sechs Monaten nach

der
der

Nutzungsrechtes hergerichtet werden.

(5) Die , Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb
der G obliegen ausschließlich der Friedhofsvenrualtung.

(6) Die ung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln ist nicht gestattet.

§ 26 Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften

(1) Die Gr werden als ebenerdige Rasenfläche angelegt. Bäume und Sträucher sind
nicht zugela n. Außerhalb der Vegetationszeit ( von Allerheiligen bis Ostern ) sind
einfacher G muck sowie Grableuchten auf den Grabplatten erlaubt.

(2) Die und lnstandhaltung der Grabfelder mit besonderen
ist ausschließlich Sache der Ortsgemeinde Deudesfeld.

Satz 4 ist zu

§ 28 Vernachlässigte Grabstätten
(1) Wird e Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder bepflanzt, hat der

auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte
jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt

er dieser V chtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte nach ihrem
Ermessen a seine Kosten herrichten oder die Grabstätte einebnen lassen.

(2) lst der iche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt für die
Durchführu der Maßnahme nach Abs. 1 eine öffentliche Bekanntmachung oder ein
Hinweis auf Grabstätte.

8. Leichenh

§ 29 Benutzen der Leichenhalle

(1) Die dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur mit

§ 27 Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften

der Grabstätten unterliegt keinen besonderen Anforderungen. s 25 Abs. 1

Friedhofsvenrualtung betreten werden. Die Friedhofsverwaltung kann hierfür
festlegen, wobei in besonderen Fällen (2.8. Unfalltod) Ausnahmen möglich

lle

13-
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(2) Die e slnd spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der
Beisetzung ültig zu schließen.

(3) Die e der an einer nach seuchenrechtlichen Bestimmungen meldepflichtigen
Krankheit sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt
werden. Der zu diesen Räumen und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich
der vorherig n Zustimmung des Amtsarztes.

9. Sch rschriften

§ 30 Alte Rechte

(1) Bei tten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits zugeteilt oder erworben sind,
richten sich uhezeit und Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.

(2) lm übrig gilt diese Satzung.

§ 31 Haftung

Die e Deudesfeld haftet nicht für Schäden, die durch satzungswidrige
Benutzung
oder durch
und grober F hrlässigkeit.

(1) Ordnung

und
10. Pfra
11.

12. G vernachlässigt (§ 28),
13. die le entgegen § 29 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 betritt.

(2) Die Ord swidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis

Friedhöfe sowie seiner Anlagen und Einrichtungen durch dritte Personen
entstehen. lm übrigen haftet die Ortsgemeinde Deudesfeld nur bei Vorsatz

1. den
2. sich

§ 32 Ordnungswidrigkeiten

g handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

riedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt,
dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die

ngen des Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 5 Abs. 1),
die Bestimmungen des § 5 Abs, 3 und 5 verstößt,
die Bestimmungen des § 6 und § 7Abs. 1 verstößt,

ngen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 11),
immungen über zulässige Maße für Grabmale nicht einhält (§ 19 ),

Verfügungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder Gewerbetreibender
e oder sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung errichtet oder

(§ 21 Abs. 1 und 3),
e ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 24 Abs. 1),
e und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand hält (§§ 22,23

- und Unkrautbekämpfungsmittel verwendet (§ 25 Abs. 6),
entgegen § 19 mit Grababdeckungen versieht oder entgegen §§ 25

Abs. ., 26 und 27 bepflanzl,

ge(
ge(
Un
die
als

8. Grab
9. Grab

Das Gesetz ber Ordnungswidrigkeiten (OWIG) in der
Anwendung^

§ 33 Gebühren

Für die

zu 1.000 EUR geahndet werden.
jeweils geltenden Fassung findet

der von der Ortsgemeinde Deudesfeld verwalteten Friedhofes und seiner
sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu

entrichten.

-14-
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übrigen

(Otmar
Orts

§ 34ln-Kraft-Treten

Diese Satzu tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig
tritt die F g der Ortsgemeinde Deudesfeld vom 16. Dezember 2003 und alle

nden ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft.

Deudesfeld,
Ortsgemei Deudesfeld

in)
ster
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